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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

33 Bewertungsrecht

Norm

BAO §193 Abs1;

BewG 1955 §2;

1. BAO § 193 heute

2. BAO § 193 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BewG 1955 § 2 heute

2. BewG 1955 § 2 gültig ab 30.07.1955

Rechtssatz

Die Fortschreibung setzt voraus, dass die wirtschaftliche Einheit iSd § 2 BewG, auf die sich der Bescheid bezieht,

ungeachtet der genannten Veränderungen weiterhin besteht (vgl. das zur Zurechnungsfortschreibung ergangene hg.

Erkenntnis vom 17. Februar 1992, Zl. 90/15/0169) und dass ein diese wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) betre?ender

Einheitswertbescheid bereits erlassen worden ist.Die Fortschreibung setzt voraus, dass die wirtschaftliche Einheit iSd

Paragraph 2, BewG, auf die sich der Bescheid bezieht, ungeachtet der genannten Veränderungen weiterhin besteht

vergleiche das zur Zurechnungsfortschreibung ergangene hg. Erkenntnis vom 17. Februar 1992, Zl. 90/15/0169) und

dass ein diese wirtschaftliche Einheit (Untereinheit) betreffender Einheitswertbescheid bereits erlassen worden ist.
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